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Graphische Darstellung der Fristen nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG) für 
Geburten nach dem 01.01.2001 
Ausgangspunkt: Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind 
 
 
AN teilt AG 6 Wochen Tatsächlicher  Mutmaßlicher  Tatsächlicher  Antrag auf  8 Wochen Antrag auf  4 Monate 7. Lebens- 9. Lebens- 33. Lebens- 36.Lebens- 
Schwanger-  vor der (mut - Entbindungs-  Entbindungs  Entbindungs-  Elternzeit-  nach der  Erziehungs-  nach der    monat   monat  monat  monat  
schaft mit maßlichen) termin vor termin termin nach  tatsächlichen geld Entbindung 
 Entbindung mutmaßlicher  mutmaßlicher  Entbindung 
 Entbindung Entbindung    
  
 
Mitteilung an Beginn des  Verlängerung Maßgeblich Unabhängig  Bei unmittel- Absolutes  Be-  Erstmalige  Kündigungs- Ende der 
zuständiges  absoluten Be-  der Schutz-  für die Berech- von der Frist barem Beginn schäftigungs-  Kündigung  frist für AN Elternzeit 
Gewerbeauf - schäftigungs frist nach der nung der Frist des § 3 Abs. 2 nach der Mutter-  v erbot § 6 Abs. 1  durch AG,    jeweils drei 
sichtsamt. verbotes Entbindung ist bis hier das MuSchG ver- schutzfrist  MuSchG endet.  soweit nicht   Monate vor  
Vorlage eines  (§ 3 Abs. 2 um den Zeit- Zeugnis des längert sich oder nach Ge-  AN kann zu  Elternzeit    Ende der  
Ärztlichen MuSchG) raum, der vor Arztes die Frist bis burt ist die  diesem Termin   beansprucht -   Elternzeit 
Zeugnisses  Freiwillige der Entbindung (§ 5 Abs. 2 zum Termin Elternzeit mit  kündigen.   wird, unter Ein- 
durch AN auf  Arbeitsleistung nicht in An- MuSchG).  der tatsäch- einer Frist von    haltung der ver- 
Verlangen des zulässig.  spruch genom-  lichen Ent- 6 Wochen vor-  einbarten oder 
AG. men werden   Entbindung.  her schriftlich   gesetzlichen  
Beginn des  kann (§ 6 Abs. 1  zu verlangen.  Kündigungsfrist.  
relativen Be-  MuschG)   Kündigungs-  
schäftigungs-    
verbotes des  
§ 3 Abs. 1 und    
§ 4 MuSchG.   
Kündigungs-  
verbot (§ 9).    
  
  
  Absolutes Beschäftigungsverbot - Mutterschaftsgeld – 
       (Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld) 
  
  
  
  

   
     Rückwirkende  § 16 BErzGG Beginn der  Gewährung  Minderung des  Antrag auf  

 Gewährung des   Elternzeit  des Erziehungs-    Erziehungs--  Erziehungs- 
 Erziehungsgeldes   (§ 16 BerGG) geldes (bei Frist-    geldes  geld für das  
 unter Anrechnung  unter Kürzung-  wahrung – bis     (§ 5 Abs. 2+3 2. Lebensjahr 
 auf Mutterschafts-  des Erholungs-  6. Lebensmo-     BErzGG). (§ 4 Abs. 2 
 geld (§ 7BEerzGG).   urlaubes gem.- nat des Kindes -    BerzGG). 

  § 17 BerzGG auch Rückwir- 
  für jeden Monat  kung (§ 4  
 der Elternzeit  BErzGG) 
 um 1/12 
 

 
Auf der Rückseite finden Sie weitere Informationen zur „Elternzeit“. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an die gesetzliche Krankenkasse der AN. 
 
Abkürzungen: AN = Arbeitnehmerin, AG = Arbeitgeber 
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Elternzeit 
 
Der frühere Erziehungsurlaub heißt jetzt Elternzeit. 
 
Eltern können Elternzeit sowohl allein als auch gemeinsam nehmen. Die Elternzeit 
beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes, wenn der Vater Elternzeit nimmt und 
frühestens nach dem Ende der Mutterschutzfrist, wenn die Mutter Elternzeit nimmt. 
 
Die Elternzeit beträgt höchstens drei Jahre und endet grundsätzlich mit der Vollen-
dung des dritten Lebensjahres. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Anteil von 
bis zu zwölf Monaten der insgesamt dreijährigen Elternzeit auch noch über den 
dritten Geburtstag des Kindes hinaus bis zur Vollendung des achten Lebensjahres 
genommen werden. 
 
Die Elternzeit darf insgesamt auf bis zu vier Zeitabschnitte verteilt werden. 
 
Die Elternzeit muss, wenn sie unmittelbar nach der Geburt des Kindes oder nach der 
Mutterschutzfrist beginnen soll, spätestens sechs Wochen, sonst spätestens acht 
Wochen schriftlich vor ihrem Beginn vom Arbeitgeber verlangt werden. 
 
Während der Gesamtdauer der Elternzeit besteht Kündigungsschutz. Das Arbeits-
verhältnis bleibt also bestehen. 
 
Eine Teilzeitbeschäftigung bis zu 30 Stunden wöchentlich ist beim bisherigen Arbeit-
geber, mit dessen Einverständnis auch bei einem anderen Arbeitgeber, zulässig. Die 
Zustimmung kann nur aus dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden. 
 
Während der Elternzeit besteht unter folgenden Voraussetzungen ein gesetzlicher 
Anspruch auf einen Teilzeitarbeitsplatz beim bisherigen Arbeitgeber: 
 
• Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufs-

bildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer;  
• das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers in demselben Betrieb oder Unternehmen 

besteht ohne Unterbrechung länger als sechs Monate;  
• die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens drei Mona-

te auf einen Umfang zwischen 15 und 30 Wochenstunden verringert werden;  
• dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und der 

Anspruch wurde dem Arbeitgeber acht Wochen vorher schriftlich mitgeteilt.  


